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Erläuterungen der Euidenworſchrift
über die

pfarrliche Amtsführung ezügli der Militärperſonen.
Immer verworrener nd ſchwieriger geſtaltet ſich die pfarrlicheAmtsführung in etre der im Militärverbande ſtehenden Perſonen.Nun hat die Im n.5 Landesgeſetzblatte Nr vom Jahre 1887

veröffentlichte „Evidenzvorſchrift für das Heer und die Kriegs⸗marine“, Theil, welche mit Ii V m Wirkſamkeit 9e⸗
treten iſt, diesbezüglich werthvolle nähere Erklärungen und ins  7
beſondere eine detaillirte Aufzählung der dem Stande der „DauerndBeurlaubten“ angehörigen Militärperſonen gebracht, e für den
Seelſorger von großem Behelfe iſt In teſe neue Evidenzvorſchriftwurden auch die auf Grund der Wehrgeſetznovelle vom Oet 1882
(vergl. Quartalſchrift IJ 1883, 170) geltenden Vorſchriften be
züglich der Eheſchließung von dauernd Beurlaubten, Reſervemännern,Erſatzreſerviſten nd Landwehrmännern aufgenommen und naäherdMuter und zugleich durch die Beſtimmungen über Eheſchließungen
von „noch uneingereihten Rekruten, Erſatzmännern und Landwehr⸗männern“ ergänzt.

Wir aſſen hier jene Theile der Vorſchrift, welche für den Seel-
ſorger und Matrikenführer, überhaupt für Angehörige des geiſtlichenStandes von Belang ſind, folgen nd zwar

etre der Eheſchließung
—von auernd Beurlaubten

15, 1, ſagt: „Dauernd Beurlaubte, 3  E die dritte
Altersklaſſe noch nicht überſchritten haben, bedürfen 3u ihrer Ver
ehelichung der Bewilligung thre nach der Vorſchrift über die Hei  —
raten im eere, beziehungsweiſe In der Kriegsmarine, zur
Ertheilung der Heiratsbewilligung erufenen Truppenkörpers.“ Die
betreffenden Geſuche In nach 12, Ur die zuſtändige Be
zirksbehörde das Ergänzungsbezirks⸗Commando eiten

„Wird die Heiratsbewilligung ertheilt, ſo iſt die erfolgte Ver—⸗
ehelichung bei Vorlage des Trauſcheines 3u melden.“

15, Die Verehelichung der „dauernd Beurlaubten“
E  E die dritte Altersclaſſe ereits überſchritten aben, ferner der
nicht activen Reſervemänner und Erſatzreſerviſten und auch der
Landwehrmänner) aller Altersclaſſen iſt mit I  ich auf ihre ehr
pflicht einer Beſchränkung unterworfen.

Derartige Perſonen bedürfen aher ihrer Verehelichung nichtder Bewilligung ihres Truppenkörpers 2C. ud aben auch über die
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erfolgte Verehelichung eine Anzeige an das evidenzzuſtändige Er
gänzungsbezirks⸗Commando nicht zu erſtatten.

Von höchſter Wichtigkeit iſt E daher für den Seelſorger, daß
be ſich über den Begriff „dauernd beurlau im Klaren be—
finde Hierüber gibt die nelle Evidenzvorſchrift eine erſchöpfende Er⸗
ärung; ſie ſagt nämlich

„Dauernd Beurlaubte In ſolche Heeresdienſtpflichtige, nicht⸗
active Perſonen de Mannſchaftsſtandes, welche entweder noch in der
ihnen obliegenden regelmäßigen, beziehungsweiſe geſetzlich verlän⸗
gerten Linien⸗Dienſtpflicht oder In einer über dieſelbe ſich erſtreckenden
Präſenz⸗Dienſtpflicht ſtehen

Zu den dauernd Beurlaubten gehören: a Die bis zum An
tritte des Präſenzdienſtes beurlaubten Einjährig⸗Freiwilligen und als
ſolche bedingt Aufgenommenen; die auf das Rekruten⸗Contingent
entfallenden Wehrpflichtigen, welche mit dem Tage der Einreihung
(Inſtandnahme) zum Präſenzdienſte nicht herangezogen werden; C) die
beurlaubten Candidaten in den Ländern der ungariſchen Krone
auch die Zöglinge des geiſtlichen Standes; die beurlaubten Stu⸗
dierenden der letzten zwei Jahrgänge des Obergymnaſiums, die ſich den
theologiſchen Studien und dem geiſtlichen Stande widmen wollen;
e) die beurlaubten Lehramts⸗Candidaten für Volksſchulen, Bürger⸗
ſchulen und Lehrerbildungs⸗Anſtalten, u den Ländern der Uunga⸗
riſchen Krone die Lehramts⸗Candidaten der Volksunterrichts⸗Anſtalten
überhaupt, dann die Lehrer an dieſen Schulen und Anſtalten; die
beurlaubten Lehramts⸗Zöglinge, E einem der letzten zwei d  hr
gänge einer Lehrer⸗Bildungsanſtalt für Volksſchulen (für Elementar
ehrer) angehören, In den Ländern der ungariſchen Krone auch die
jenigen, E ihre Studien einer Lehrer⸗Bildungsanſtalt für
Bürgerſchulen fortſetzen; g) die In die Kriegsmarine eingereihten be.
urlaubten Seeleute, E eine inländiſche nauti  6 oder iffbar
ſchule eſuchen; h) die ausgeweihten liniendienſtpflichtigen rieſter, be
ziehungsweiſe Seelſorger, i den Ländern der ungariſchen Krone auch
die Hilfsſeelſorger, inſolange ſie ni Militär⸗Seelſorgern ernannt
ſind; die als bezeichnete oder nichtbezeichnete Nachmänner bis zur
Contingents⸗Abrechnung Beurlaubten; die zum X  wecke der ÜUdien.
vollendung oder Ablegung der Cadettenprüfung Beurlaubten, die
um Stande der Erſatzreſerve Eſitzer einer ererbten Landwirthſchaft)
oder in der videnz derſelben geweſenen Perſonen, welche nach Ab⸗
erkennung der Begünſtigung in der Erfüllung der Wehrpflicht noch
einer Präſenzdienſtpflicht unterliegen; die bis zur Ueberſetzung in
die ni  2  active Reſerve oder Landwehr, beziehungsweiſe bis zur Ent
laſſung Beurlaubten; n) die aus Familienrückſichten vorzeitig auf be.
ſtimmte oder unbeſtimmte Zeit Beurlaubten; 0) die zum wecke der
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Auswanderung Entlaſſenen, deren Auswanderung Uunterblieben iſt,
fern ihnen noch eine Präſenzdienſtpflicht obliegt; P) die bis Zul Durch⸗ührung der Entlaſſungs⸗Verhandlung Beurlaubten; die bis zurVorſtellung vor eine Ueberprüfungs⸗(Superarbitrirungs⸗Commiſſion,dann die bis zur Durchführung des bezüglichen Beſchluſſe (Beſtätigung des Befundes und Antrages der Superarbitrirungs⸗Com⸗miſſion) Beurlaubten; alle im ege der Superarbitrirung Be
urlaubten mit Ausnahme der bis zum Gebrauche einer Badecur
Beurlaubten; 8 alle uſt nach 2, als dauernd Beurlaubte 3ubehandelnden.“

Nach 8 2j In nämlich als zeitliche Urlaube anzuſehenalle in der „Vorſchrift über die zeitliche Beurlaubung der erſonendes Mannſchaftsſtandes“ vorgeſehenen Beurlaubungen, ferners jene,die mit Fortbezug der Gebühr ewilligt, oder ohne Gebührauf eine drei Monate U überſchreitende Dauer eu:
heilt wurden. „Die übrigen Urlaube ſind dauernde.“ Als dauernd
Beurlaubte gelten auch die im Grundbuchſtande des Heeres
(der Kriegsmarine) befindlichen, mit Certificat betheilten, auf die
Unterbringung um Eivilſtaats⸗ oder dieſem gleichgehaltenen Dienſteanſpruchberechtigten angeſtellten Unterofficiere.“

3 EL Uebertritt In das Verhältni der auernd
Beurlau rfolgt bei den Qaus der activen Dienſtleiſtungunmittelbar n das Verhältniß der dauernd Beurlaubten tretenden,
mit em Austritte aus der ärariſchen Verpflegung;
b) bei den Im Punkte 4 und D, eventuell E6— bezeichneten Perſonen
mit dem Tage ihrer Einreihung (Inſtandnahme); bei den
im Punkte 1—0 bezeichneten Perſonen mit dem Tage der ieder
inſtandnahme; bei den QAus dem Verhältniß der zeitlich⸗ in
jene der dauernd Beurlaubten überſetzten erſonen und zwar
bei den In der Gebühr ſtehenden, mit dem Tage des Aus
ritte Aus der ärariſchen Verpflegung, bei en anderen
nit dem Tage der verfügten dauernden Beurlaubung.“

Der YI a u  VV dem Verhältniß der dauernd
Beurlaubten erfolgt: a durch die Einrückung zur activen Dienſt

5
leiſtung oder militäriſchen Ausbildung; durch den Uehertri In
die Reſerve oder Erſatzreſerve und überhaupt 9 durch den Abgang
aus dem Grundbuchsſtande.“

1I Außer dieſen für den Seelſorger ehr beachtenswerthen Aus
einanderſetzungen ber die „Dauernd Beurlaubten“ enthält die neue
Evidenzvorſchrift die Beſtimmungen U  ber die Ve eh el chun de
uneingereihten Rekruten Aund Erſatzreſer viſten. Für den
Seelſorger wichtig ind die beiden ſätze (§ 15, „Uneingereihte
Rekruten des ſtehenden Heeres oder der Kriegsmarine, ſich
zu verehelichen wünſchen, e ürfen hiezu der Bewilligung des 3u⸗
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ſtändigen Heeres (Kriegsmarine „DFErgänzungsbezirks Commandos.
„Uneingereihte Erſatzreſerviſten, dann I den Im Reichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern auch die uneingereihten n

XI U U bedürfen zur Verehelich einerm
Ur den Matrikenführer.
Für den Matrikenführer iſt aus der neuen Evidenzvorſchrift

von Belang, daß bei dauernd Beurlaubten, welche die dritte Alters
laſſ. noch ni überſchritten haben, bei Gagiſten In der Reſerve,
bei uneingereihten Rekruten und überhaupt bei allen denjenigen
Militärperſonen, welche einer Ehebewilligung bedürfen, die erfolgte
Verehelichung (natürlich von der Partei) Unter Vorlage eines Trau
ſcheines an das zuſtändige Ergänzungsbezirks⸗Commando melden
iſt (S 15)

Stirbt ein nichtactiver Soldat, hat der Gemeinde—
vorſteher einen m  1 En odtenſein und das Legitimations⸗
Document einzuholen und an die politiſche Bezirksbehörde einzu⸗
ſenden 6 28, 0

Stirbt ern zeitlich Beurlaubter un einem Garniſons⸗
9114, ird der Militär⸗, beziehungsweiſe jener Civil⸗Seelſorger,
welcher die Function ſubſidiariſch beſorgte, den (amtlichen) Todten⸗
chein dem Ergänzungsbezirks⸗ oder Militär-Stations⸗-Commando
einſenden.

In Orten Ohne arniſon hingegen ird der Civil⸗Seel⸗
ſorger den Todtenſchein und der Gemeindevorſteher den Urlaubs
chein der politiſchen Bezirksbehörde vorlegen (Beilage zur neuen

Evidenzvorſchrift).
́um Schluſſe erwähnen wir noch den 41, dieſer

Evidenzvorſchrift, betreffend die R — —27 n I •7 den
Reſervewaffenübungen In nicht ver die Candidaten, bezw
auch die öglinge des geiſtlichen Standes“ (5 25 Wehrge 85
des ung Geſ.⸗Art J und bezüglich der Dn⸗
trol⸗-Verſammlungen den „Zu der Control⸗Verſamm⸗
Ung iſt jeder dauernd Beurlaubte, Reſervemann und Erſatzreſerviſt

erſcheinen verpflichtet. Ausgenommen ſind die im de
Wehrgeſetzes bezeichneten, noch im Mannſchaftsſtande befindlichen
Geiſtlichen.“ Durch dieſe Beſtimmung wir aber die Verpflichtung
der Reſerve-Militärgeiſtlichen, beim Hauptrapport zu erſcheinen,
u berührt

Ansfelden. Prandl, Can 16


